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Der richtige Rechner zum Bürgerentlas-

tungsgesetz 

Getarnt als vermeintliche „Beratungssoft-

ware“ zeigen die derzeit erhältlichen Re-

chenmaschinen nur, was der Bürger einspart.  

 

Qualitativ hochwertige Bürgerentlastungs-

Rechner müssen aber sehr differenziert und 

individuell arbeiten. Tun sie das nicht, ist eine 

haftungssichere Beratung nicht gewährleistet. 

 

Und genau das macht der Rechner von i.S^2: 

Er bietet den kompletten Beratungsworkflow 

von der Berechnung der Ersparnisse bis hin 

zur Empfehlung in eine renditestarke Alters-

vorsorge. Dies ohne Systembruch bis hin zum 

Vorschlag. 

 

Folgendes Beispiel zeigt den Unterschied: Ein 

Unverheirateter mit 36.000 EUR Bruttogehalt 

und pflichtversichert spart 2010 durch das 

Bürgerentlastungsgesetz Steuern in Höhe von 

über 600 EUR. Investiert in eine AV-

Maßnahme, kann der Produktbeitrag durch 

weitere Steuer- und SV-Ersparnisse auf über 

1.200 EUR mehr als verdoppelt werden. 

 

 

Der i.S^2-Rechner kann aber noch mehr:  

� Freie Wahl des Durchführungswegs. 

� Hochflexible Beitragsvorgabe: individuell 
oder automatisch; maximaler Beitrag oder 

minimaler Eigenbeitrag. 

� Darstellung des effektiven Liquiditätsver-
zichts. 

Welche Zielgruppe sollten Vermittler mit 

diesem Beratungsansatz ansprechen? 

Durch die Neuregelung werden insbesondere 

Steuerpflichtige entlastet, die hohe Beiträge 

für ihre Krankenversicherung zahlen müssen. 

Besonders interessant: gesetzlich versicherte 

Arbeitnehmer, die oberhalb der BBG KV ver-

dienen. Gewinner sind außerdem Steuer-

pflichtige ohne Anspruch auf Familienversi-

cherung, wie z.B. Privatversicherte. 

 

Unterschiedliche Gehaltsgruppen profitieren 

unterschiedlich hoch vom Bürgerentlastungs-

gesetz. Wer also profitiert wodurch und wo-

mit in welcher Höhe?  

 

 
 

Das Entlastungsvolumen des Bürgerentlas-

tungsgesetzes i.H.v. ca. 9,5 Mrd. Euro entfällt 

größtenteils auf Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer, aber auch Beamte und Selbstän-

dige werden entlastet. Im Einzelnen: 

 

� Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7,3 

Mrd. Euro Entlastung,  

� Beamte 0,58 Mrd. Euro Entlastung,  

� Selbständige 1,6 Mrd. Euro Entlastung. 
 
Bezogen auf alle veranlagten steuerbelaste-

ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

werden rund 85 %, von den Beamten rund 

44,2 % und von den Selbständigen rund 53,9 

% steuerlich entlastet. 

 

Eine Geldvolumen, das Sie mit qualifizierter 

Beratung binden können! 


